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Wettbewerb

Die Wettbewerbssituation von
Ingenieurbiiros im EG-Raum

P-M. Schiiler

Im Zuge der européischen Einigungsbe-
wegung seit Ende des Zweiten Weltkrie-
ges wurde auf Anregung des franzdsi-
schen Aussenministers Robert Schuman
1952 die Européische Gemeinschaft fiir
Kohle und Stahl (Montanunion) von Bel-
gien, der Bundesrepublik Deutschland,
Frankreich, ltalien, Luxemburg und den
Niederlanden gegriindet. Uber diesen Zu-
sammenschluss sollte die européische In-
tegration vorangetrieben werden. 1957
wurden mit den Rémischen Vertragen die
europaische Wirtschaftsgemeinschaft ge-
griindet, deren Aufgabe es war, einen ge-
meinsamen Agrarmarkt zu schaffen. 1973
konnte die urspringliche Sechsergemein-
schaft um Déanemark, Grossbritannien
und Irland zum Europa der Neun erweitert
werden. Eine zweite Erweiterung zu einer
Zwolfergemeinschaft erfolgte durch die
Aufnahme Griechenlands 1981 und von
Spanien und Portugal.

Diese Zwolfergemeinschaft ist nunmehr
entschlossen, den wirtschaftlichen Eini-
gungsprozess voranzutreiben, der einheit-
liche Wirtschaftsraum Westeuropa nimmt
Gestalt an. Die Errichtung des Gemeinsa-
men Marktes geht auf die am 01.07.1987 in
Kraft getretene Einheitliche Européische
Akte zuriick, mit der die Rdmischen Ver-
trage geandert und erganzt wurden.

In dieser Akte ist festgelegt, dass alle
Massnahmen zur Verwirklichung des Ge-
meinsamen Marktes bis 31.12.1992 zu tref-
fen sind. Das bedeutet, dass ein Raum
ohne Binnengrenzen geschaffen wird, in
dem die nachfolgenden Grundrechte des
Gemeinsamen Marktes gelten.

— freier Warenverkehr

— freier Personenverkehr

— freier Dienstleistungsverkehr
— freier Kapitalverkehr.

Diese Grundrechte, die jeglichem nationa-
lem Recht vorgehen, werden durch den
Européischen Gerichtshof schon seit Jah-
ren auf dem Weg zum Gemeinsamen
Markt streng gehuitet.

In der Einheitlichen Européischen Akte ist
ausserdem festgelegt, dass Massnahmen
zur Angleichung der Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften der Mitgliedsstaaten ge-
troffen werden. Gebilligt wurde ausserdem
eine Konzeption auf dem Gebiet der tech-
nischen Harmonisierung und der Nor-
mung.

Der so durch die europaische Gemein-
schaft im Entstehen begriffene Markt ver-
grossert das Bruttosozialprodukt aller Mit-
glieder und verbessert mit Sicherheit die
Chancen moderner Unternehmen. Allein
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durch die Schaffung des Gemeinsamen
Binnenmarkts wird es fir alle neue Aufga-
ben und Chancen bringen, z.B.

— Aufbau einer europaweiten Verkehrsin-
frastruktur

— Ausbau des Dienstleistungssektors

— grenzubergreifende Umweltschutz-
massnhahmen

Die Bauindustrie ist der grosste Industrie-
zweig. Aus einer Ubersicht war zu entneh-
men, dass sie in den Landern der Zwolf
1987 Anlagen im Wert von etwa 750 Mrd
DM erstellte, dabei etwa 8 Mio Menschen
beschaftigte. Dieser Bauindustriemarkt,
an dem ca. 200 000 Architekten und Inge-
nieure partizipieren, wurde bisher zu 98%
im jeweils eigenen Land abgewickelt. Nur
2% der offentlichen Auftrdge dieses
Markts gingen Uber die Grenzen.

Den Chancen der Wirtschaft stehen aber
auch Gefahren gegenuber. Diese gehen
vor allem von einer Birokratisierung und
Uberreglementierung aller zu erbringen-
der Leistungen durch die von der EG-Kom-
mission vorgelegten Harmonisierungs-
richtlinien aus.

In welcher Wettbewerbssituation stehen
nun die Ingenieure heute? Ich habe keine
vergleichende Untersuchung der gesetzli-
chen Grundlagen der Zwolfergemein-
schaft gemacht, sondern beschréanke
mich auf die Bestimmungen in Deutsch-
land, die in mehr oder weniger abgewan-
delter Form auch in anderen Landern der
EG gelten und zum Stichtag 1. Januar
1993 vereinheitlicht werden sollen. Bei uns
werden alle Leistungen nach der Verdin-
gungsordnung fur Leistungen (VOL) ver-
geben, das sind alle Leistungen, die nicht
unter Bauleistungen fallen. Grundsétzlich
soll, nicht muss, der Wettbewerb die Regel
bilden. Die Vergabe soll geschehen an
fachkundige, leistungsfahige und zuver-
lassige Bewerber zu angemessenen Prei-
sen.

Dies soll geschehen durch 6ffentliche Aus-
schreibung, beschrankte Ausschreibung,
aber auch ohne Ausschreibung. Grund-
satzlich soll Offentlich ausgeschrieben
werden. Beschrankt nur dann, wenn Art
und Umfang der Leistung besondere Zu-
verlassigkeit, Leistungsfahigkeit oder
Fachkunde des Bewerbers erfordern und
eine ausreichende Zahl leistungsféhiger
Unternehmen vorhanden ist. Die freihdn-
dige Vergabe setzt eine ganze Reihe mdg-
licher Bedingungen voraus, z.B. die schon
angeklungen sind, wie bestimmte Ausflh-
rungsarten, oder wenn nur wenige Unter-
nehmen vorhanden sind, oder wenn be-

sondere Dringlichkeit geboten ist. Krite-
rien sind auch Kunstfertigkeit, Erfahrung
und Geheimhaltung usw. Wenn vergleich-
bare Angebote auf diese Weise nicht ein-
geholt werden kdénnen, kann auch nach
Selbstkostenerstattung vergeben werden.
Gelegentlich wird noch eine Art Auf- und
Abgebotsverfahren  angewandt.  Ver-
gleichsweise neu sind die Regelungen
von Ingenieurleistungen, die in der soge-
nannten Honorarordnung fir Architekten
und Ingenieure (HOAI) preisrechtlich ihren
Niederschlag gefunden haben. Wirt-
schaftspolitisches Ziel dieser gesetzlichen
Vorschriften ist es, bindende Bestimmun-
gen fur die Ermittlung der H6he der Hono-
rare festzulegen, und durch den festge-
setzten Honorarrahmen von Mindest- und
Hochstsatzen ein einheitliches Honorar-
gefluige fur die Leistungen der Ingenieure
und Architekten zu schaffen. Eine lei-
stungsgerechte kostendeckende Vergii-
tung furr die Leistungen der Auftragnehmer
soll gesichert sein. Wichtig ist, dass mit
der Festsetzung von Mindestsétzen die
HOAI auch zu einer Qualitatssicherung
der gebrachten Leistungen beitragt.
Schliesslich soll der Wettbewerb, der im
Bereich der gewerblichen Wirtschaft als
Preiswettbewerb Ublich ist, flr die geistig
schopferischen Berufsleistungen der Ar-
chitekten und Ingenieure auf den Lei-
stungswettbewerb begrenzt werden. Die
leistungs- oder tatigkeitsbezogene, nicht
aber berufsbezogene HOAI gilt fiir alle pri-
vaten und 6ffentlichen Auftrage. Sie gilt fur
Leistungen flr Objekte innerhalb Deutsch-
lands sowohl flir deutsche Auftragnehmer,
als auch flr auslandische Auftragnehmer,
die ein Buro in der Bundesrepublik haben.
Ob sie auch flr auslandische Auftragneh-
mer ohne Biro in der Bundesrepublik gilt,
dartiber gibt es unterschiedliche Meinun-
gen.

Mit dem bisher Beschriebenen ist die
rechtliche Grundlage der Vergaben abge-
deckt. Was ist aber nun tatséchlich der
Fall? Es soll doch die Vergabe von Inge-
nieurleistungen nach der HOAI erfolgen,
also leistungsbezogen. Tatsache ist, dass
die Mehrzahl der Vergaben von Ingenieur-
leistungen im Vermessungswesen und
derzeit noch fast alle im Bereich der Photo-
grammetrie nicht nach der HOAI, also
nach dem Gesetz erfolgen, sondern fast
durchweg nach der VOL erfolgen. Also in
der offentlichen Ausschreibung von Bild-
flugen, z.B. mit mehr als 10 Bietern, wobei
ich gerechterweise erwahnen muss, dass
nicht nur die niedrigsten Geldforderungen
berlcksichtigt werden. Ebenso lblich sind
die beschrankte Ausschreibung und die
freihdndige Vergabe.

Einige staatliche Dienststellen des Bun-
des und der Lander vergeben Auftrége re-
gelméssig auf Grund von Selbstkostenbe-
rechnungen, bei denen die nachgewiese-
nen Selbstkosten durch behérdliche Preis-
prufung im Unternehmen kontrolliert wer-
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den. Vergaben erfolgen auch durch gena-
herte Auf- und Abgebotsverfahren, die so
funtkionieren, dass flir noch unbestimmte
Projekte ein umfangreicher Katalog von
Leistungen vom einzelnen Bieter mit Prei-
sen versehen wird, die nach Erstellen ei-
nes grossen Preisspiegels wiederum mit
jedem einzelnen Bieter verhandelt wer-
den. Dies bestimmt nicht, um eine lei-
stungsgerechte und kostendeckende Ver-
gltung zu erzielen oder nach Berlcksichti-
gung aller Umsténde das wirtschaftlichste
Angebot auszuwéahlen, sondern um den
niedrigsten Preis zu erzielen. Bei allem
Verdruss (ber einen entgangenen Auftrag
kann man sich haufig genug Uber die
schriftliche Absage amdusieren, in der z.B.
wortlich steht: der Zuschlag wurde dem bil-
ligsten Bieter erteilt. Ich habe die Verdin-
gungsordnung fir Bauleistungen VOB
auch aufgefihrt, weil vor allem im kommu-
nalen Bereich viele technische Dienststel-
len, wie Hoch- und Tiefbauamter, Gblicher-
weise nach dieser Ordnung ausschreiben,
die sich aber ausschliesslich mit Bauarbei-
ten jeder Art oder der Lieferung von Stof-
fen und Bauteilen befasst. Hier gelten teil-
weise andere Einzelbestimmungen, auf
die ich jetzt nicht eingehen will. Die Inge-
nieure sind selbst Schuld, dass sie die
Ausschreibung und Vergabe nach VOB ak-
zeptierten, besonders in Zeiten flacher
Konjunktur. Ab und zu ist hier verséhnlich
und tréstend, dass es im Gegensatz zur
Vergabe nach VOL einen Eréffnungster-
min gibt, an dem die Teilnahme der Bieter
zuldssig ist, und bei dem man dann offiziell
die Endsummen der anderen Angebote er-
fahrt.

Komplizierter wird es bei der Vergabe von
Leistungen von auslandischen Auftragge-
bern. Bei grossen internationalen Projek-
ten wird haufig der aufwendige und oft un-
durchschaubare Weg der Praqualifizie-
rung flr ein einzelnes Grossprojekt zu
durchschreiten sein, bevor man Uiberhaupt
in die engere Wahl kommt, sich an der ei-
gentlichen Projektausschreibung beteili-
gen zu durfen. Hier entstehen ganz erheb-
liche Kosten, nicht nur was die akquisitori-
schen, durch Auslandreisen zur Beratung
und sonstige Zwecke der Praqualifikation
betrifft, sondern auch innerbetriebliche,
die durch die hausliche Konzepterarbei-
tung, Aufwandschatzung, Dokumentation
und Erstellung der Angebotsunterlagen
entstehen.

Andere Arten der Praqualifizierung wer-
den von Auftraggebern angewandt, die da-
bei sind, fur langfristige, mehr oder weni-
ger regelméssige Auftragskontakte Auf-
tragnehmer zu suchen, und hierbei sehr
genau in den Betrieb Einsicht nehmen.
Dies muss ich ihnen etwas genauer erléu-
tern: Da werden nicht nur Gewinn- und
Verlustrechnungen und Bilanzen auf Ver-
langen vorgelegt, sondern Mitarbeiterli-
sten mit Angabe der Ausbildung und Qua-
lifizierung, der Verweildauer im Betrieb
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aufgezeigt. Selbstverstandlich gehdéren
genaueste Angaben Uber die technische,
datentechnische und  Softwareausru-
stung, Referenzlisten und Listen durchge-
flhrter Projekte dazu. Ausserdem genaue
Angaben Uber die produktionstechni-
schen Ablaufe, aber auch Uber die Kon-
troll- und Qualitatssicherungsmechanis-
men werden Nachweise verlangt. Das be-
deutet aber dann nicht einen sicheren Zu-
fluss von entsprechend gut bezahlten Auf-
tragen, sondern dann beginnt erst der
Ausschreibungswettbewerb.

Nun zum Stand von morgen, namlich zu
diesem faszinierenden Datum 1. Januar
1993. Wo steht dann der Ingenieur im Eu-
ropa der Zwolf? In der Vorbereitung auf
dieses Datum gibt es zwischen den Part-
nern seit Jahren in den kleinsten, hinter
verschlossenen Tiuren tagenden Arbeits-
gruppen, aber auch ganz offen in der gros-
sen Politik intensives Gezénk und Geran-
gel um die besten Ausgangspléatze.

Eine Frage ist, werden Ingenieurdiplome
in den Partnerlandern anerkannt oder gibt
es Niederlassungsbeschrankungen? Ein
allgemeines Grundrecht sagt, dass die
Diskriminierung bezlglich der Staatsbr-
gerschaft unzuléssig ist. Darunter und un-
ter dem eingangs beschriebenen Grund-
recht des freien Personenverkehrs misste
sich das alles gut regeln lassen. Tatsach-
lich sind in den Artikeln 48, 52 und 59 der
EWG-Verordnung die Freizligigkeit der
Wanderarbeitnehmer als unselbstandige
Erwerbstatigkeit, der Abbau der Beschran-
kungen des freien Niederlassungsrechts
und der freie Dienstleistungsverkehr gere-
gelt. Abgeschlossene Verfahren des Euro-
paischen Gerichtshofes haben dies besta-
tigt. Es gilt somit dieses vorrangige EG-
Recht.

Bei der Anerkennung der Diplome, ich
schrénke hier ein auf die Ingenieurdi-
plome, gab es ein sehr zadhes Ringen. Ins-
besondere wegen der Anerkennung der
deutschen Fachhochschuldiplome. Doch
inzwischen wurde dieses Problem durch
eine globale Regelung der Hochschuldi-
plomrichtlinie erfasst. Sie stltzt sich auf
den globalen Ansatz des gegenseitigen
Vertrauens. Eine Harmonisierung der Aus-
bildungsgéange ist nicht vorgesehen. Es
gilt als alleiniges Mindestkriterium eine
mindestens  3jahrige Hochschulausbil-
dung. Tatsachlich wird jedoch Mass ge-
nommen an einer 5jédhrigen Regelausbil-
dung. Wer die nicht aufweisen kann, muss
zusétzlich die doppelte Differenz zwi-
schen Regelzeit und seiner Ausbildungs-
zeit an Berufsjahren nachweisen. Dies gilt
fir alle naturwissenschaftlichen Berufe. In
anderen Bereichen sind die Sonderrege-
lungen zu Folterinstrumenten geworden.
Wenn némlich schwerwiegende Unter-
schiede im Téatigkeitsbereich oder bei der
Ausbildung vorliegen, mussen Anpas-
sungslehrgénge oder Eignungsprifungen
absolviert werden.

Zu dieser Frage gehért auch das Berufs-
recht der Ingenieure und hier ist keine EG-
Harmonisierung vorgesehen, d.h., die
HOAI wird uneingeschrankt fort gelten,
und es gibt keine gemeinschaftsrechtli-
chen Vorgaben hinsichtlich der Ingenieur-
kammern. Abschliessend nochmals die
entscheidende Aussage: die Anerken-
nung der Ingenieurdiplome ist erfolgt, al-
lerdings nur berufsbezogen zur Berufs-
auslbung. Es ist damit nicht die akademi-
sche Anerkennung erfolgt.

Nach der Frage der Ausbildung und Zulas-
sung ist die nachstwichtige Frage die der
Ingenieurleistung und ihrer Honorierung.
Uber das Preisrecht habe ich schon beim
jetzigen Vergabewesen nach der Honorar-
ordnung fur Architekten und Ingenieure
gesprochen. Der inhaltliche Anwendungs-
bereich wird in der HOAI allerdings dahin-
gehend begrenzt, dass die Bestimmungen
nur fur die Berechnung von Honoraren flr
solche Leistungen der Auftragnehmer gel-
ten, soweit sie durch die Leistungsbilder
und andere Bestimmung der Verordnung
erfasst werden. Die enthaltenen und noch
lange nicht vollstandigen Honorartafeln
beziehen sich auf Honorarzonen und auf
die sog. anrechenbaren Kosten bei den
Leistungen flr Objektplanungen. Fir viele
Aufgaben kann man keine anrechenbaren
Kosten angeben, somit sind diese Anwen-
dungsregeln nicht durchgreifend. Im Ubri-
gen weisen diese Honorartafeln den Man-
gel auf, dass bei Grossobjekten die anre-
chenbaren Kosten Uber den héchsten in
der Tafel erfassten Wert hinausgehen,
dann die Honorartafel keine Giiltigkeit
mehr hat, sondern das Honorar frei verein-
bart werden kann, was bei verschiedenen
offentlichen Auftraggebern so aussieht,
dass sie die Honorartafeln extrapolieren
und ein nicht mehr angemessenes Hono-
rar erzielt wird. Im Ubrigen gibt es bei den
Honorartafeln keine Anpassungsklausel
bei Kostensteigerungen bzw. der allgemei-
nen Inflation, was erfordert, dass die Ta-
feln nach einiger Zeit progressiv, zumin-
dest aber linear durch eine Anderungsver-
ordnung fortgeschrieben werden missen.
Wird nun auch die HOAI im Binnenmarkt
von den durchgefiihrten oder geplanten
gesetzlichen Massnahmen betroffen?
Hier verquickt sich nun diese Frage mit der
nachsten, namlich der Kernfrage fur den
Ingenieur im kiinftigen Europa, der Frage
nach dem Vergaberecht.

Die Liberalisierung des offentlichen Auf-
tragswesens ist wichtiger Teil der Uberge-
ordneten politischen Ziele, sollen doch
technische Handelshemmnisse in der Ge-
meinschaft abgebaut werden und der freie
Austausch von Waren, Personen und
Dienstleistungen gewéhrleistet werden.
Um europaeinheitlich Auftrage vergeben
zu kénnen, wurden von der Europaischen
Gemeinschaft Richtlinien zum &ffentlichen
Auftragswesen erlassen. Es sind die:
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Bauproduktenrichtlinie
Lieferkoordinierungsrichtlinie
Baukoordinierungsrichtlinie
Sektorenrichtlinie
Dienstleistungsrichtlinie
Uberwachungsrichtlinien

So erfasst z.B. die Bauproduktenrichtlinie
jedes Bauprodukt, das hergestellt wird,
um dauerhaft in Bauwerke des Hoch- und
Tiefbaus eingebaut zu werden. Also Hei-
zung, elektrische Versorgung, aber auch
eine Fertiggarage. Viele Produkte unterlie-
gen nun besonderen Bedingungen der Si-
cherheit, der Energieeinsparung, des Um-
weltschutzes der Hygiene 0.4., und fir alle
jene Produkte sind Harmonisierung und
europdische Normen vorgesehen. Dann
bendtigt dieses Produkt aber auch das
vielleicht schon bekannte CE-Zeichen,
das aussagt, dass das gekennzeichnete
Produkt fir seinen Verwendungszweck
brauchbar ist. Viele Hersteller glauben in-
zwischen, dass jedes, aber auch jedes
Produkt, das in irgend einer Weise zukuinf-
tig im Ausland auf den Markt gebracht wer-
den kann, ein CE-Zeichen benétigt. Sie
sehen hier eine der angesprochenen Ge-
fahren der libergrossen Reglementierung.
Ich will nicht alle Richtlinien ausfihrlich be-
handeln. Die Lieferkoordinierungsrichtli-
nie befasst sich mit Lieferauftrdgen und
hat gewisse Verwandtschaft mit der bei
uns geltenden bereits erwahnten VOL. Zu
beachten ist, dass bei all diesen Vergaben
die Richtlinien nur anzuwenden sind,
wenn gewisse Schwellenwerte vielfach
200 000 ECU, also ca. sFr. 365 000 pro
Auftrag Uberschritten werden, wobei es
aber da noch einschrankende Bedingun-
gen gibt.

Aus der Lieferkoordinierungsrichtlinie und
der Baukoordinierungsrichtlinie, die sich
tatsachlich mit den Bauleistungen befasst
(bisher VOB), sind Projekte aus dem Be-
reich Wasser, Energie und Verkehrsversor-
gung, sowie Telekommunikation ausge-
schlossen. Bei diesen Bereichen kénnen
die zu vergebenden Auftrage sowohl Lie-
fer-, als auch Bau-, als auch Dienstlei-
stungsauftrage sein und die fraglichen Un-
ternehmen unterscheiden sich von den 6f-
fentlichen Auftraggebern dadurch, dass
sie teilweise dem offentlichen Recht, teil-
weise aber auch dem Privatrecht unterlie-
gen. Sie sind teilweise finanziert und neh-
men oft unmittelbar am Wettbewerb im

Wirtschaftsleben teil. Fir diesen definier-
ten Bereich wurde die Sektorenrichtlinie
erlassen, aber befassen will ich mich ei-
gentlich mehr mit der fir unser Thema
wichtigsten, namlich der Dienstleistungs-
richtlinie, die die Frage beantworten soll,
wie werden zukinftig Ingenieurleistungen
vergeben. Beachten Sie bitte, dass diese
Richtlinie erst im Entwurf vorliegt, und
zwar im derzeit letzten vom Februar 1992.

Wesentliche Inhalte sind:

— Sie unterliegt dem Territorialprinzip,
d.h., fur die Dienstleistungen fur Ob-
jekte im Inland ist fur alle EG-Angehori-
gen Inlandisches Recht anzuwenden.
Auch daraus ergibt sich, dass die HOAI
nicht als Landeshemmnis angesehen
werden kann. Somit gelten auch andere
landesrechtliche Vorschriften, z.B. die-
jenigen fiir Offentlich bestellte Vermes-
sungsingenieure.

— Das Angebotsverfahren umfasst drei
Varianten
offene Verfahren (fur alle interessierten
Dienstleistungserbringer)
nicht offene Verfahren (nur fur aufgefor-
derte Dienstleistungserbringer in einer
Anzahl zwischen 5 und 20)
Verhandlungsverfahren ~ (mindestens
drei Bieter, mit denen verhandelt wird).

Nun zu einer Frage, die sich an die Erbrin-
gen von Dienstleistungen unmittelbar an-
schliesst, namlich die der Haftung fir die
erbrachte Leistung.

Die Haftung des Ingenieurs in den zwolf
Mitgliedstaaten der EG ist sehr unter-
schiedlich geregelt. Extrem ist die Situa-
tion z.B. in Belgien, wo in den unterschied-
lichen sprachlichen Gebieten unterschied-
liche Rechtsauffassungen Uber Haftung
und Gewahrleistung bestehen. Es wird
deshalb sehr schwer werden, eine Harmo-
nisierung der Haftung und Gewahrleistung
fur alle zu vereinbaren, die in Deutschland
die in den §631 bis §651 des Birgerlichen
Gesetzbuches, in Frankreich z.B. in den
Artikeln 1792 und 2200 des Code Civil und
dem sogenannten Spineta-Gesetz festge-
legten Bestimmungen des Werkvertrages
umfassen. Darin stehen die vertraglichen
pflichten des Ingenieurs, die Bestimmun-
gen der Gewahrleistung und Erfillung so-
wie der Verjahrung. Diese teilweise ekla-
tanten Unterschiede der Fristen oder der
Definition des Schadensumfangs beim
Schadenersatz auf Grund eines Mangels
der  Dienstleistung  aufzuschlusseln,

wirde eine eigene Vorlesung erfordern.
Besonders dann, wenn man noch die diffe-
renzierten Mdglichkeiten der Sach- und
Haftpflichtversicherungen in den einzel-
nen Landern berlcksichtigt.

Wenn man weiss, dass es schon. in
Deutschland bei 16 Bundeslandern 16
Landesbauordnungen gibt, dann ist Klar,
dass die Notwendigkeit eines spezifischen
europdischen Baurechts nahezu einmiitig
anerkannt wird. Wie steht es da, ich stelle
die Fragen nur rhetorisch, mit einem ein-
heitlichen Vermessungsrecht in Europa?
Eine Harmonisierung der Bestimmungen
Uber die Haftung der Ingenieure im Europa
der Gemeinschaft wird nahezu einstimmig
gewlinscht. Seit Mai 1989 gibt es den
Richtlinienvorschlag der Européischen
Generaldirektion zur Haftung der Dienst-
leistenden, nach der dem Grundsatz nach
eine objektive, d.h. verschuldensunabhéan-
gige Haftung des Erbringers fehlerhafter
Dienstleistungen geschaffen werden soll.
Fur die freiberufliche Tatigkeit von Inge-
nieuren sieht es entsprechend den vorge-
sehenen Haftungsrichtlinien flr Dienstlei-
stungen in Zukunft duster aus. Der Uber-
gang zum Gewerbebetrieb wird notwendig
werden. Es wird also nach dieser Richtli-
nie in kiinftigen Jahren wohl nur noch die
Ingenieur-GmbH geben. Was das fir die
Berufshaftpflichtversicherung  bedeutet,
kann man derzeit nur schwer abschéatzen.
Sicherlich fuhrt die Entwicklung zu Grup-
penversicherungen. Die haben dann das
bekannte Diktat der auslegbaren Scha-
densstatistiken zur Folge, was die Versi-
cherungspramien ohne Zweifel steigen
|asst.

Sie sehen, es kommen Risiken auf uns zu
mit diesem Gemeinsamen Markt im sich
vereinigenden Europa, aber ich komme
auf die eingangs gemachten Bemerkun-
gen zurlick, dass dieser grossere Markt
fur alle neue Aufgaben und Chancen brin-
gen wird, und wer das immer noch nicht
glaubt oder Zweifel anmeldet, der sollte
sich Uberlegen, dass es ein absolut gulti-
ges Argument fiir Europa gibt, namlich die
friedenssichernde Eigenschaft der Ver-
wirklichung der Gemeinschaft.

Adresse des Verfassers:
Peter-Michael Schiler
Photogrammetrie GmbH
Beiertheimer Allee 23
Postfach 5128

D-7500 Karlsruhe 1

Vermessung, Photogrammetrie, Kulturtechnik 12/92

749



	Die Wettbewerbssituation von Ingenieurbüros im EG-Raum

